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 Veröffentlicht am 17.10.1927

Norm

StPO §411

Rechtssatz

Widerruf eines im Gnadenwege bewilligten bedingten Strafnachlasses. Unzulässigkeit des Aufschubes der Vollziehung

von Nebenstrafen und des Eintrittes von Rechtsfolgen durch das Gericht, wenn im Gnadenwege nur die Vollziehung

der Hauptstrafe aufgeschoben wurde. Verp6ichtung des Gerichtes, den Verurteilten vor Anordnung der Vollstreckung

der Strafe zu hören.
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